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Zeichnung: H. U. Steger

Zu seinem nicht geringen Schrecken musste das BIKA (Bundesamt für Ironie und Karikatur) kürzlich feststellen, dass

in unserer immensen Berufsbildliteratur kein einziges Werk existiert, das den Arbeitsbereich des Karikaturisten auf
formell verbindliche Weise abdeckt. Damit hängt dieser Berufszweig sozusagen im luftleeren Raum. Nach abgeklungenem

Schock wurde sofort eine Kommission aus namhaften Psychologen, Psychopathen, Pädomagogen und einer
ausgewogenen Anzahl von Medienschaffenden gebildet, welche nun eine nach allen Seiten hieb- und stichfeste
Berufsdefinition zu erarbeiten hat, um diese Berufsgruppe endlich fester in den Griff zu bekommen. Ziel der Karikatur, so ein
Mitglied der neugeschaffenen Arbeitsgruppe, soll das Bestreben sein, vermehrt zeitkritisch-ausgewogenen, ausformulierten

visuellen Nichtsinn in unsere etwas nüchterne Medienlandschaft einfliessen zu lassen und diese Tätigkeit
zugleich psychologisch gegen geistige Haltungsschäden abzusichern. Mit einem eidgenössischen Fähigkeitsausweis oder
einem kantonalen Diplom, ähnlich dem bereits existierenden für Zeichnungspädagogen, könnte auch dem in letzter
Zeit vermehrt um sich greifenden Wildwuchs im Karikaturbereich ein Riegel geschoben werden.
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